
Erklärung der Republik Österreich 

anlässlich der Unterzeichnung des Protokolls zur Abänderung des am 

29. Januar 2013 in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der 

Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die 

Zusammenarbeit im Bereich der Steuern 

 

Das Protokoll zur Abänderung des am 29. Januar 2013 in Vaduz unterzeichneten 

Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über 

die Zusammenarbeit im Bereich der Steuern kann für Österreich erst nach Abschluss 

der für das Inkrafttreten erforderlichen innerstaatlichen Verfahren in Kraft treten. Sollte 

die österreichische Notifikation gemäß Art. II Abs. 1 des Protokolls erst nach dem in 

Art. II Abs. 2 genannten Zeitpunkt erfolgen, so tritt das Protokoll erst ab dem Datum 

des Empfangs der österreichischen Notifikation durch das Fürstentum Liechtenstein in 

Kraft und wird von der Republik Österreich rückwirkend ab dem in Art. II Abs. 2 

genannten Zeitpunkt angewendet. 

 


